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Die Gemischte Gemeinde Vinelz erlässt folgendes Reglement: 

 
 
Grundsatz Art. 1 1 Das Energieversorgungsunternehmen Bernische 

Kraftwerke AG (BKW) ist ausschliesslich berechtigt, den 
öffentlichen Grund der Gemeinde Vinelz für den Bau, den 
Betrieb und den Unterhalt der ober- und unterirdischen Anlagen 
für die Versorgung mit elektrischer Energie in Anspruch zu 
nehmen. 

 
 2 Der Gemeinderat vereinbart mit der BKW die Einzelheiten der 

Benützung des öffentlichen Grundes. 
 
Abgabe Art. 2 1 Die BKW bezahlt der Gemeinde für das Recht der 

Benützung des öffentlichen Grundes im Bereich der 
Elektrizitätsversorgung eine Konzessionsabgabe von 
mindestens 0,5 Rappen und höchstens 2 Rappen pro 
Kilowattstunde der aus dem Verteilnetz an Endverbrauchenden 
ausgespeisten Energie. 
 

 2 Die Abgabe ist auf Fr. 300.00 pro Zähler und Jahr beschränkt 
(Deckelung). 
 
3 Der Gemeinderat schliesst mit der BKW einen 
Konzessionsvertrag ab und vereinbart mit der BKW die Höhe 
der Konzessionsabgabe im Rahmen von Abs. 1 und Abs. 2 
hiervor. 

 
Inkrafttreten Art. 3 1 Dieses Reglement tritt am 1. Januar 2022 in Kraft. 
 
 
Beschlossen durch die Gemeindeversammlung vom 24. November 2021. 

 

 
NAMENS DES GEMEINDERATES VINELZ 
Der Präsident: Der Gemeindeverwalter a.i.: 
 
 
 
Hansjürg Bigler André Bechler 
  



Auflagezeugnis: 
Der Gemeindeverwalter hat dieses Reglement vom 22. Oktober 2021 bis  
22. November 2021 in der Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt. 
 
GEMEINDEVERWALTUNG VINELZ 
Der Gemeindeverwalter a.i.: 
 
 
 
André Bechler 
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